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1. Benachrichtigung über die öffentliche Bekanntmachung von öffentlichen Zu-
stellungen 
Es wird auf die öffentlichen Bekanntmachungen vom 26.03.2026 über öffentliche 

Zustellungen gem. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz NRW hingewiesen.  

Diese öffentlichen Bekanntmachungen sind ausschließlich unter dem Link:  

https://www.recklinghausen.de/oeffentliche-zustellungen abrufbar und nur online 

verfügbar bis zum 09.04.2026. 

 
2.  Bekanntmachung 
    Am Sonntag, dem 19.04.2026 findet der Ratsbürgerentscheid in der Stadt Recklinghausen 

zu folgender Frage statt: 

Sind Sie dafür, dass sich die Stadt Recklinghausen, gemeinsam mit der Stadt Herten, an der ge-
meinsamen Bewerbung der Region Rhein/Ruhr um die Olympischen und Paralympischen Spiele 
im Jahr 2036, 2040 oder 2044 beteiligt?“ 

 
3. Bekanntmachung 

Öffentliche Bekanntmachung über die Veröffentlichung der Bodenrichtwerte und  

Immobilienrichtwerte 

 

4. Bekanntmachung 

Beschluss über die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 341                                            

– Auf der Jungfernheide / Bochumer Straße – 
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Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Recklinghausen 
 
Öffentliche Bekanntmachung über die Veröffentlichung der Bodenrichtwerte und Im-
mobilienrichtwerte 
 
Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Recklinghausen hat gem. 
§ 196 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit §§ 37 und 38 der Verordnung über 
die amtliche Grundstückswertermittlung Nordrhein-Westfalen (Grundstückswertermitt-
lungsverordnung Nordrhein-Westfalen - GrundWertVO NRW) in der jeweils zuletzt gül-
tigen Fassung Bodenrichtwerte sowie Immobilienrichtwerte für die Objektarten Woh-
nungseigentum und Ein- und Zweifamilienhäuser für das Stadtgebiet, bezogen auf den 
01. Januar 2026, ermittelt und beschlossen. 
 
Die Bodenrichtwerte und Immobilienrichtwerte werden automatisiert im amtlichen 
Grundstücksmarktinformationssystem BORIS-NRW geführt und dargestellt. Sie sind 
unter der Internetadresse https://www.boris.nrw.de einsehbar.  
 
Recklinghausen, den 10.03.2026 
 
Der Vorsitzende 
 
i.A. 
gez. Kania 

 



Beschluss über die Aufstellung des  

Bebauungsplanes Nr. 341 – Auf der Jungfernheide / Bochumer Straße – 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 341 – Auf der Jungfernheide / Bo-
chumer Straße – erstreckt sich über einen Bereich südlich der Straße Auf der Jungfernheide 
bis nördlich der Kanalstraße, entlang der Bochumer Straße. (siehe Übersichtsplan) 

Ziel 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 341 – Auf der Jungfernheide / Bochumer Straße 
- soll die Zulässigkeit von Bauvorhaben im Hinblick auf eine verträgliche und geordnete städ-
tebauliche Entwicklung gesteuert sowie bestehende Planungen/Projekte aufeinander abge-
stimmt und an die aktuellen Bedarfe angepasst werden. Insbesondere zur Erhaltung und Ent-
wicklung der im Einzelhandelskonzept (2019) bzw. der mit der Fortschreibung des Einzelhan-
delskonzept (Beschlussfassung ist geplant in 2026) definierten Zentralen Versorgungsberei-
che sowie im Interesse einer verbrauchernahen Versorgung und der Stärkung der Haupt- und 
Nebenzentren der Stadt Recklinghausen, soll über die Bauleitplanung insbesondere die Zu-
lässigkeit von Einzelhandelsbetrieben gesteuert werden. Neben der konkreten Steuerung von 
Vergnügungsstätten soll darüber hinaus auch die Art der baulichen Nutzung im Allgemeinen 
an aktuelle Erfordernisse angepasst werden. Ferner sollen Festsetzung zur Steuerung der 
hochbaulichen Entwicklung getroffen werden, die insbesondere die überbaubaren Grund-
stücksflächen und das Maß der baulichen Nutzung betreffen. Auch im Bereich des Umwelt- 
und Klimaschutzes sollen bauleitplanerische Potenziale zur Verbesserung der Bestandssitua-
tion genutzt werden. 
 
Beschluss 
Aufgrund des § 2 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. 
Dezember 2025 (BGBl. I Nr. 348), hat der Rat der Stadt Recklinghausen in seiner Sitzung am 
09.03.2026 folgenden Beschluss gefasst: 

„Der Rat beschließt gemäß § 2 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes Nr. 341 – Auf der Jungfernheide / Bochumer Straße.“ 

Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 341 – Auf der Jungfernheide / 
Bochumer Straße - umfasst folgende Flurstücke der Flur 634 Gemarkung Recklinghausen: 
283 teilweise, 285, 298, 299, 300, 301, 303, 304, 308 teils, 309, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 
320, 321, 322, 323, 324, 325, 327, 343, 344, 345, 346, 338, 339, 337, 340, 341, 447, 448, 514, 
515, 526, 527, 665, 666, 667, 668, 670, 671, 677, 678, 693, 694, 695, 696.   



Übersichtsplan 
 

Übersichtsplan zum räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes  

Nr. 341 – Auf der Jungfernheide / Bochumer Straße - 

 

Abbildung 1: Kartengrundlage: Amtliche Basiskarte (ABK) - Datenlizenz Deutschland – Zero – Version 2.0 

  



Bekanntmachungsanordnung 

Gemäß § 2 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. 
November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. 
Dezember 2025 (BGBl. I Nr. 348) in Verbindung mit § 1 Absatz 3 Bekanntmachungsverord-
nung (BekanntmVO) vom 26. August 1999 (GV. NRW. S. 516), zuletzt geändert durch Artikel 
1 der Verordnung vom 05. November 2015 (GV. NRW. S. 741) und § 12 der Hauptsatzung 
der Stadt Recklinghausen vom 01. Juni 2001 (Amtsblatt Nr. 18 vom 06. Juni 2001), zuletzt 
geändert durch Satzung vom 04. November 2025 (Amtsblatt Nr. 50 vom 07. November 2025), 
wird die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 341 – Auf der Jungfernheide / Bochumer Straße 
- hiermit öffentlich bekannt gemacht.  

 

Recklinghausen, den 15.03.2026 

 

 

gez. Tschersich 

Bürgermeister 


